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ErwGr

Erwägungsgrund 143 - Gerichtliche Rechtsbehelfe

1 Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht, unter den in Artikel 263 AEUV genannten
Voraussetzungen beim Gerichtshof eine Klage auf Nichtigerklärung eines Beschlusses des
Ausschusses zu erheben. 2 Als Adressaten solcher Beschlüsse müssen die betroffenen
Aufsichtsbehörden, die diese Beschlüsse anfechten möchten, binnen zwei Monaten nach deren
Übermittlung gemäß Artikel 263 AEUV Klage erheben. 3 Sofern Beschlüsse des Ausschusses einen
Verantwortlichen, einen Auftragsverarbeiter oder den Beschwerdeführer unmittelbar und individuell
betreffen, so können diese Personen binnen zwei Monaten nach Veröffentlichung der betreffenden
Beschlüsse auf der Website des Ausschusses im Einklang mit Artikel 263 AEUV eine Klage auf
Nichtigerklärung erheben. 4 Unbeschadet dieses Rechts nach Artikel 263 AEUV sollte jede natürliche
oder juristische Person das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf bei dem
zuständigen einzelstaatlichen Gericht gegen einen Beschluss einer Aufsichtsbehörde haben, der
gegenüber dieser Person Rechtswirkungen entfaltet. 5 Ein derartiger Beschluss betrifft insbesondere
die Ausübung von Untersuchungs-, Abhilfe- und Genehmigungsbefugnissen durch die
Aufsichtsbehörde oder die Ablehnung oder Abweisung von Beschwerden. 6 Das Recht auf einen
wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf umfasst jedoch nicht rechtlich nicht bindende Maßnahmen der
Aufsichtsbehörden wie von ihr abgegebene Stellungnahmen oder Empfehlungen. 7 Verfahren gegen
eine Aufsichtsbehörde sollten bei den Gerichten des Mitgliedstaats angestrengt werden, in dem die
Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat, und sollten im Einklang mit dem Verfahrensrecht dieses
Mitgliedstaats durchgeführt werden. 8 Diese Gerichte sollten eine uneingeschränkte Zuständigkeit
besitzen, was die Zuständigkeit, sämtliche für den bei ihnen anhängigen Rechtsstreit maßgebliche
Sach- und Rechtsfragen zu prüfen, einschließt. 9Wurde eine Beschwerde von einer Aufsichtsbehörde
abgelehnt oder abgewiesen, kann der Beschwerdeführer Klage bei den Gerichten desselben
Mitgliedstaats erheben.

1 Im Zusammenhang mit gerichtlichen Rechtsbehelfen in Bezug auf die Anwendung dieser
Verordnung können einzelstaatliche Gerichte, die eine Entscheidung über diese Frage für erforderlich
halten, um ihr Urteil erlassen zu können, bzw. müssen einzelstaatliche Gerichte in den Fällen nach
Artikel 267 AEUV den Gerichtshof um eine Vorabentscheidung zur Auslegung des Unionsrechts – das
auch diese Verordnung einschließt – ersuchen. 2 Wird darüber hinaus der Beschluss einer
Aufsichtsbehörde zur Umsetzung eines Beschlusses des Ausschusses vor einem einzelstaatlichen
Gericht angefochten und wird die Gültigkeit des Beschlusses des Ausschusses in Frage gestellt, so hat
dieses einzelstaatliche Gericht nicht die Befugnis, den Beschluss des Ausschusses für nichtig zu
erklären, sondern es muss im Einklang mit Artikel 267 AEUV in der Auslegung des Gerichtshofs den
Gerichtshof mit der Frage der Gültigkeit befassen, wenn es den Beschluss für nichtig hält. 3 Allerdings
darf ein einzelstaatliches Gericht den Gerichtshof nicht auf Anfrage einer natürlichen oder juristischen
Person mit Fragen der Gültigkeit des Beschlusses des Ausschusses befassen, wenn diese Person
Gelegenheit hatte, eine Klage auf Nichtigerklärung dieses Beschlusses zu erheben – insbesondere
wenn sie unmittelbar und individuell von dem Beschluss betroffen war –, diese Gelegenheit jedoch
nicht innerhalb der Frist gemäß Artikel 263 AEUV genutzt hat.
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